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§ 1 
Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen 
„Institut für Empirische und Ange-
wandte Sozialforschung an der Jus-
tus-Liebig-Universität Gießen.“ Der 
Verein soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden. Nach Eintra-
gung in das Vereinsregister führt er 
den Zusatz „e.V.“. 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in 
Gießen. 
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§ 2 

Gemeinnützigkeit des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung durch Förderung 
von Wissenschaft und Forschung 
nach näherer Maßgabe des § 3. 

(2) Mittel des Vereins dürfen nur für 
die satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhal-
ten keine Gewinnanteile und in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder auch keine 
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch 
Vergütungen, die in keinem Ver-
hältnis zur geleisteten wissenschaft-
lichen Tätigkeit stehen, begünstigt 
werden. 

(3) Jede Änderung der Satzung ist 
dem zuständigen Finanzamt 
mitzuteilen. 

§ 3 
Wissenschaftliche Zielsetzung 

(1) Der Verein verfolgt die allgemei-
nen Ziele 

– die Integration von theoretischen 
Sozialwissenschaften und empi-
rischer Sozialforschung zu ver-
stärken; 

– quantitative und qualitative Da-
tenerhebungen (insbesondere in 
Form von Umfragen) durchzufüh-
ren; 

– die Methoden der Empirischen 
und Historischen Sozialforschung 
zu verbessern; 

– methodologische, erkenntnis-
theoretische und forschungsethi-
sche Probleme der Empirischen 
und Historischen Sozialforschung 
zu analysieren; 

– die Aus- und Weiterbildung in der 
Empirischen Sozialforschung zu 
verbessern. 

(2) Die Verfolgung sämtlicher Ziele 
setzt eine Zusammenarbeit mit ande-
ren Disziplinen voraus, wobei insbe-
sondere Erkenntnisse aus Soziolo-
gie, Politikwissenschaft, Psychologie, 
Geschichtswissenschaft, Kommuni-
kationswissenschaft und Rechtswis-
senschaft zusammengeführt werden 
sollen. Bestrebungen zu einer in-
terdisziplinären Zusammenarbeit 
sollen in besonderem Maße geför-
dert werden. 

(3) Der Verein verfolgt seine Zwecke 
insbesondere durch 

a) die Durchführung von For-
schungsvorhaben auf den in Abs. 
(1) genannten Gebieten; 

b) die Verbreitung der Forschungs-
ergebnisse in Veröffentlichungen, 
Weiter- und Fortbildungsveran-
staltungen (z.B. Tagungen, Se-
minare, Workshops, Vorträge, 
Symposien); 

c) die Ausbildung und Förderung 
von Nachwuchswissenschaftlern, 
die zur interdisziplinären Koope-
ration im Bereich der Verhal-
tenswissenschaften geeignet 
sind. 
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(4) Alle Vereinsmitglieder haben die 
gesellschaftlichen Folgen wissen-
schaftlicher Erkenntnis mitzubeden-
ken. Sie dürfen keine Forschungs-
vorhaben durchführen, die ethischen 
Grundsätzen zuwiderlaufen oder die 
mit der Unabhängigkeit der Wissen-
schaftler unvereinbar sind. Werden 
ihnen Ergebnisse der Forschung, vor 
allem in ihrem Fachgebiet bekannt, 
die bei verantwortungsloser Verwen-
dung erhebliche Gefahr für die Ge-
sundheit, das Leben oder das friedli-
che Zusammenleben der Menschen 
herbeiführen können, sollen sie den 
Ständigen Ausschuß II der Justus-
Liebig-Universität Gießen davon 
unterrichten. 

§ 4 
Mitgliedschaft 

(1) Eine Person kann nur Mitglied 
des Vereins werden, wenn sie über 
Erfahrungen auf dem Gebiet der 
Empirischen oder Historischen Sozi-
alforschung verfügt. 

(2) Über den schriftlichen Antrag auf 
Mitgliedschaft entscheidet das Direk-
torium. Bei der Entscheidung ist § 15 
Absatz 2 Buchstabe d zu beachten. 
Äußert der Verwaltungsbeirat gegen 
die Entscheidung binnen drei Wo-
chen nach Bekanntgabe der Ent-
scheidung Bedenken, so entscheidet 
die nächste ordentliche Mitglieder-
versammlung. 

(3) Bei Ablehnung des Aufnahmean-
trages ist das Direktorium nicht ver-
pflichtet, dem Antragsteller die Grün-
de der Ablehnung bekanntzugeben. 

§ 5 
Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod des Mitglieds, 

b) durch Austritt, 

c) durch den Ausschluß aus dem 
Verein. 

(2) Der Austritt erfolgt durch schriftli-
che Erklärung gegenüber dem Direk-
torium. Er ist zum Schluß des Kalen-
derjahres unter Einhaltung einer Frist 
von drei Monaten zulässig. 

(3) Ein Mitglied kann aus wichtigen 
Gründen durch Beschluß des Direk-
toriums aus dem Verein ausge-
schlossen werden. Wird der Ent-
scheidung des Direktoriums binnen 
Monatsfrist nach Bekanntgabe wi-
dersprochen, so beschließt die Mit-
gliederversammlung über den Aus-
schluß mit einfacher Mehrheit. § 15 
Absatz 2 Buchstabe d bleibt unbe-
rührt. 

§ 6 
Mitgliedsbeiträge 

(1) Von den Mitgliedern können 
Beiträge erhoben werden. Über 
deren Erhebung und Höhe entschei-
det die Mitgliederversammlung. 

(2) Die Mitglieder fördern zusätzlich 
die Aufrechterhaltung des Vereins 
durch Spenden. 
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§ 7 

Organe des Vereins 

Organe des Vereins sind 

a) die Mitgliederversammlung, 

b) das Direktorium (Vorstand), 

c) der Verwaltunsbeirat, 

d) der wissenschaftliche Beirat. 

§ 8 
Das Direktorium 

(1) Das Direktorium ist Vorstand im 
Sinne von § 26 BGB. 

(2) Das Direktorium besteht aus drei 
promovierten Mitgliedern, von denen 
zwei Professorinnen oder Professo-
ren der Justus-Liebig-Universität sein 
müssen. Es wird durch die Mitglie-
derversammlung für die Dauer von 
drei Jahren gewählt. Nach Ablauf 
seiner Amtszeit bleibt ein Mitglied 
des Direktoriums bis zur Wahl eines 
neuen Mitglieds im Amt. 

(3) Das Direktorium wählt zu Beginn 
seiner Amtszeit den Geschäftsfüh-
renden Direktor, der Professor der 
Justus-Liebig-Universität Gießen 
sein muss. Der Geschäftsführende 
Direktor führt die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung unter Beach-
tung der Beschlüsse des Direktori-
ums. 

(4) Der geschäftsführende Direktor 
und ein weiteres Direktoriumsmit-
glied vertreten den Verein gerichtlich 
und außergerichtlich. 

§ 9 
Zuständigkeit des Direktoriums 

Das Direktorium ist für alle Angele-
genheiten des Vereins zuständig, 
soweit sie nicht durch die Satzung 
einem anderen Organ zugewiesen 
sind. Es hat vor allem folgende Auf-
gaben: 

1. Laufende Koordination der wis-
senschaftlichen Aktivitäten des 
Vereins; 

2. Berichterstattung gegenüber der 
Justus-Liebig-Universität über be-
deutsame Vorgänge; 

3. Vorbereitung der Mitgliederver-
sammlungen und Aufstellung der 
Tagesordnungen; 

4. Einberufung der Mitgliederver-
sammlung; 

5. Aufstellung eines Haushaltspla-
nes für jedes Geschäftsjahr; 
Buchfürung; Erstellung eines 
Jahresberichts. 

§ 10 
Beschlußfassung des 

Direktoriums 

(1) Das Direktorium faßt seine Be-
schlüsse im allgemeinen in Direktori-
umssitzungen, die vom geschäftsfüh-
renden Direktor oder einem Stellver-
treter mit einer Frist von fünf Tagen 
schriftlich, fernmündlich oder tele-
graphisch einberufen werden. Das 
Direktorium ist beschlußfähig, wenn 
die Mehrheit der Mitglieder anwe-
send ist. Bei der Beschlußfassung 
entscheidet die Mehrheit der abge-
gebenen gültigen Stimmen. Die 
Direktoriumssitzung leitet der ge-
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schäftsführende Direktor oder sein 
Stellvertreter. 

(2) Die Niederschrift der Direktori-
umssitzung soll Ort und Zeit der 
Direktoriumssitzung, die Namen der 
Teilnehmer, die gefaßten Beschlüsse 
und das Abstimmungsergebnis ent-
halten. 

(3) Ein Direktoriumsbeschluß kann 
auf schriftlichem Wege gefaßt wer-
den, wenn alle Direktoriumsmitglie-
der ihre Zustimmung zu dem 
Beschluß erklären. 

§ 11 
Zuständigkeit der 

Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist 
zuständig für 

a) die Wahl der Direktoriumsmitglie-
der, 

b) die Wahl des wissenschaftlichen 
Beirates, 

c) die Genehmigung des Haus-
haltsplanes für das bevorstehen-
de Geschäftsjahr; 

d) die Entgegennahme des Jahres-
berichtes des Direktoriums, ein-
schließlich des Haushaltsab-
schlusses, und die Entlastung 
des Direktoriums, 

e) Beschlußfassung über die Ände-
rung der Satzung und die Auflö-
sung des Vereins, 

f) sonstige in dieser Satzung zuge-
wiesene Aufgaben. 

(2) Die Mitgliederversammlung kann 
Empfehlungen für Schwerpunkte der 
Forschungs- und Weiterbildungsakti-

vitäten geben. In Angelegenheiten, 
für die andere Organe zuständig 
sind, kann die Mitgliederversamm-
lung gleichfalls Empfehlungen aus-
sprechen. 

§ 12 
Die Einberufung der 

Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr findet 
die ordentliche Mitgliederversamm-
lung statt. Sie soll spätestens bis 
zum März eines jeden Jahres einbe-
rufen werden. Die Einldung erfolgt 
schriftlich durch das Direktorium. 
Zwischen Absendetag der Einladung 
und der Mitgliederversammlung muß 
ein Zeitraum von mindestens 14 Ta-
gen liegen. 

(2) Eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung findet statt, wenn 

a) das Direktorium es beschließt 
oder 

b) die Einberufung von mindestens 
einem Drittel der Mitglieder unter 
Angabe der Tagesordnungspunk-
te das schriftlich vom Direktorium 
verlangt. 

Für die Ladung gilt Abs. 1 entspre-
chend, wobei sich die Ladungsfrist 
auf eine Woche verkürzt. 

§ 13 
Die Beschlußfassung der 
Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung ist 
beschlußfähig, wenn mindestens 
30% der Mitglieder anwesend sind. 
Bei Beschlußunfähigkeit ist das Di-
rektorium verpflichtet, innerhalb von 
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vier Wochen eine zweite Mitglieder-
versammlung mit der gleichen Ta-
gesordnung einzuberufen; diese ist 
ohne Rücksicht auf die Zahl der 
erschienenen Mitglieder beschlußfä-
hig. Hierauf ist in der Einladung hin-
zuweisen. Der Einladung ist eine 
Tagesordnung beizufügen. 

(2) Die Mitgliederversammlung wird 
vom geschäftsführenden Direktor, 
bei dessen Verhinderung von einem 
Stellvertreter oder von einem weite-
ren Mitglied des Direktoriums nach 
§ 8 Absatz 2 Satz 1 geleitet. Ist kein 
Direktoriumsmitglied im Sinne des 
Satz 1 anwesend, bestimmt die Ver-
sammlung der Leiter. 

(3) Die Art der Abstimmung bestimmt 
der Versammlungsleiter. Die Ab-
stimmung muß schriftlich durchge-
führt werden, wenn eine Drittel der 
erschienenen stimmberechtigten 
Mitglieder dies beantragt. Wahlen 
erfolgen schriftlich und geheim, wenn 
ein Mitglied das verlangt. 

(4) Die Mitgliederversammlung tagt 
öffentlich, wenn die Mehrheit der 
anwesenden Mitglieder dies verlangt. 

(5) Soweit diese Satzung nichts 
anderen bestimmt, erfolgt die Be-
schlußfassung durch einfache Mehr-
heit der abgegebenen gültigen 
Stimmen; Stimmenthaltungen wer-
den nicht mitgezählt. Zur Änderung 
der Satzung ist jedoch eine Mehrheit 
von drei Viertel der abgegebenen 
Stimmen, zur Auflösung des Vereins 
eine solche von vier Fünftel erforder-
lich. 

(6) Eine Änderung des Zwecks des 
Vereins kann nur mit Zustimmung 
von drei Viertel der Mitglieder be-

schlossen werden. Die schriftliche 
Zustimmung der in der Mitgliederver-
sammlung nicht erschienenen Mit-
glieder kann nur innerhalb eines 
Monats gegenüber dem Direktorium 
erklärt werden. 

§ 14 
Nachträgliche Anträge 

zur Tagesordnung 

Jedes Mitglied kann bis spätestens 
eine Woche vor dem Tag der Mit-
gliederversammlung beim Direktori-
um schriftlich beantragen, daß weite-
re Angelegenheiten nachträglich auf 
die Tagesordnung gesetzt werden. 
Der Versammlungsleiter hat zu Be-
ginn der Mitgliederversammlung die 
Tagesordnung entsprechend zu 
ergänzen. Über Anträge auf Ergän-
zung der Tagesordnung, die erst in 
der Mitgliederversammlung gestellt 
werden, beschließt die Mitgliederver-
sammlung. Zur Annahme des Antra-
ges ist die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen erforderlich. 

§ 15 
Der Verwaltungsbeirat 

(1) Der Verwaltungsbeirat besteht 
aus 

a) dem Präsidenten der Justus-
Liebig-Universität Gießen, 

b) dem Kanzler der Justus-Liebig-
Universität Gießen, 

c) dem Dekan des Fachbereichs 
Gesellschaftswissenschaften der 
Justus-Liebig-Universität 
sowie 

d) vier weiteren Personen, die von 
der Mitgliederversammlung für 
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eine Dauer von 4 Jahren benannt 
werden. 

Die Mitglieder des Verwaltungsbei-
rats sind nicht kraft Amtes Mitglieder 
im Verein. 

(2) Der Verwaltungsbeirat hat fol-
gende Aufgaben: 

a) Herstellung der Verbindung zur 
Universität und Förderung des 
Forschungs- und Weiterbildungs-
programmes im Rahmen seiner 
Möglichkeiten, 

b) Stellungnahmen zum For-
schungs- und Weiterbildungspro-
gramm des Vereins, 

c) Entgegennahme des regelmäßi-
gen Berichtes des Direktoriums, 

d) Stellungnahme zu Aufnahme und 
Ausschluß von Mitgliedern, 

e) Zustimmung zum Haushaltsplan. 

(3) Sitzungsleiter des Verwaltungs-
beirates ist der Präsident der Justus-
Liebig-Universität. Für die Beschluß-
fassung gilt § 10 entsprechend. 

§ 16 
Der wissenschaftliche Beirat 

(1) Die Mitgliederversammlung kann 
einen wissenschaftlichen Beirat 
bilden. 

(2) Die Mitglieder des Beirates sollen 
angesehene Fachvertreter sein und 
müssen nicht Mitglieder des Instituts 
sein. Der wissenschaftliche Beirat 
besteht aus mindestens fünf Mitglie-
dern. Er wird auf Dauer von drei 
Jahren, vom Tage der Wahl an ge-
rechnet, von der Mitgliederversamm-

lung gewählt; er bleibt jedoch bis zur 
Neuwahl des Beirates im Amt. 

(3) Der wissenschaftliche Beirat 
berät das Direktorium in Forschungs- 
und Weiterbildungsaktivitäten. Vor 
wichtigen Entscheidungen soll sich 
das Direktorium mit dem wissen-
schaftlichen Beirat beraten. Eine 
Sitzung des Beirats soll jährlich statt-
finden. 

(4) Die erschienenen Beiratsmitglie-
der bestimmen einen Sitzungsleiter. 
Der Beirat ist beschlußfähig, wenn 
mindestens die Hälfte seiner Mitglie-
der anwesend sind. Er bildet seine 
Meinung durch Beschlußfassung, bei 
der die Mehrheit der abgegebenen 
gültigen Stimmen entscheidet. 

§ 17 
Auflösung des Vereins 
und Anfallberechtigung 

(1) Die Auflösung des Vereins kann 
nur in einer Mitgliederversammlung 
mit der im § 13 festgelegten Stim-
menmehrheit beschlossen werden. 
Sofern die Mitgliederversammlung 
nichts anderes beschließt, sind der 
geschäftsführende Direktor und ein 
Stellvertreter die gemeinsam vertre-
tungsberechtigten Liquidatoren. 

(2) Bei Auflösung oder Aufhebung 
des Vereins oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke fällt das Ver-
mögen an die Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen, die es unmittelbar 
und ausschließlich für gemeinnützige 
Zwecke zu verwenden hat. Wenn sie 
darauf verzichtet, ist das Vermögen 
der deutschen Sektion von Amnesty 
International zuzuwenden. 
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§ 18 

Beurkundung von 
Vereinsbeschlüssen 

Über alle Beschlüsse des Vereins ist 
ein Protokoll zu führen, das von dem 
jeweiligen Versammlungsleiter und 
einem von ihm zu bestimmenden 
Versammlungsteilnehmer zu unter-
zeichnen ist. 

§ 19 
Zustimmung der Justus-Liebig-

Universität Gießen 

Diese Satzung sowie Änderungen 
und Ergänzungen der Satzung be-
dürfen der Zustimmung der Justus-
Liebig-Universität Gießen. 

Dieser Verein wurde in Gießen am 
21.01.1991 errichtet. 

Unterschrift der Gründungsmitglie-
der: 

Prof. Dr. Gast, Germanistik 

Prof. Dr. Gheorghiu, Psychologie 

Prof. Dr. Jagodzinski, Soziologie 

Prof. Dr. Kreuzer, Rechtswissen-
schaft 

Prof. Dr. Raiser, Rechtswissenschaft 

Prof. Dr. Reimann, Soziologie 

Prof. Dr. Schmidt, Politikwissenschaft 

Prof. Dr. Todt, Psychologie 

PD -Dr. Wallbott, Psychologie 

Der Verein Institut für Empirische 
und Angewandte Sozialforschung an 
der Justus-Liebig-Unviersität Gießen, 
wurde am 22. Februar 1991 unter Nr. 
VR 1831 in das Vereinsregister des 
Amtsgerichts Gießen eingetragen. 

 

 

 

Gießen, den 22. Februar 1991 

Amtsgericht 

als Urkundsbeamter 
der Geschäftsstelle 

 

 

 

 

 


